
Insolvenzordnung (InsO)
vom 5.10.1994 (BGBl. I, S. 2866), zuletzt ge�ndert durch Art. 8 Abs. 7 des Gesetzes
vom 29.7.2009 (BGBl. I, S. 2355, 2387)

Erster Teil Allgemeine Vorschriften

§ 1 Ziele des Insolvenzverfahrens

Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gl�ubiger eines Schuldners gemein-
schaftlich zu befriedigen, indem das Vermçgen des Schuldners verwertet und
der Erlçs verteilt oder in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung
insbesondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen wird. Dem redlichen
Schuldner wird Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlich-
keiten zu befreien.
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I. Normzweck und gesetzgeberische Intentionen

1 1. Normzweck. § 1 fungiert als „Programmnorm“.1 Sie soll die heterogenen
„Zwecke“ des Insolvenzverfahrens, die ihm durch die Reform beigelegt wor-
den sind, verklammern.2 Zu den historischen Hintergr�nden und den Zielen
der Insolvenzrechtsreform vgl. die 1. Aufl. Einl. Rn. 1–13.

2 2. Vorstellungen des Gesetzgebers. a) Erçffnung von Sanierungsoptionen. Die
Reform sollte nach der erkl�rten Absicht des Gesetzgebers3 ein modernes und
funktionsf�higes Insolvenzrecht schaffen, das sich ohne Bruch in die vorhan-
dene Rechts- und Wirtschaftsordnung einf�gt. Es war vorrangiges Ziel der
Reformgesetzgebung, das Insolvenzrecht in einer Weise auszugestalten, dass es
geeignet sei, die Gesetzm�ßigkeiten des Marktes als vermeintlich rationale
Bedingungen der gerichtlichen Insolvenzabwicklung zu nehmen.4 Das neue
Verfahren sollte mit den Worten des Gesetzgebers „eine marktkonforme In-
solvenzbew�ltigung“ ermçglichen.5 Mit der Herstellung marktkonformer
rechtlicher Rahmenbedingungen f�r die Entscheidung �ber Liquidation oder
Sanierung eines Unternehmens intendierte der Reformgesetzgeber die Beseiti-
gung einer dem bislang geltenden Recht unterstellten Tendenz zur Zerschla-
gung von gemeinschuldnerischen Unternehmen. Im Verlauf der Reformdis-
kussion wurde aber gesehen, dass die Herbeif�hrung von Sanierungen kein
„eigenst�ndiges Reformziel“ sei: Es ist nach Erkl�rung des Gesetzgebers nicht
die Aufgabe der Reform, notleidende Unternehmen durch Eingriffe in die
Rechte der Beteiligten vor der Zerschlagung zu retten. Ein neues einheitliches
Insolvenzverfahren mit der Option zur Zerschlagung ebenso wie zur Sanierung
soll marktwirtschaftlich sinnvolle Sanierungen ermçglichen und sinnwidrige
Sanierungen verhindern6.

3 b) Dem Gesetzgeber schwebte ein weithin „dereguliertes“ Verfahren vor: Das
neue einheitliche Insolvenzverfahren soll nach Wunsch des Gesetzgebers7 auch
in solchen F�llen eine Verhandlungslçsung zwischen Insolvenzschuldner und
Gl�ubigern fçrdern, in denen diese ohne ein gerichtliches Verfahren nicht
zustande kommt. Kein Ziel der Reform ist es hingegen, den Spielraum f�r
die außergerichtliche Insolvenzabwicklung einzuengen und etwa die freie
Sanierung von Unternehmen zur�ckzudr�ngen. Diese soll vielmehr durch
geeignete Regelungen wie die Aufhebung des § 419 BGB (Art. 33 Nr. 16
EGInsO) und die Einf�hrung einer vereinfachten Kapitalherabsetzung bei
der GmbH erreicht werden (§§ 58 a ff. GmbHG, eingef. durch Art. 48 Nr. 4
EGInsO)8. Zugleich hat der Gesetzgeber aber z.T. hçchst komplizierte Rege-
lungen geschaffen und damit eine Vielzahl neuer insolvenzgerichtlicher Ein-
griffsbefugnisse eingerichtet, die an die Stelle der Gl�ubigerautonomie die
Entscheidungsmacht des Insolvenzgerichts setzen9.
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1 Jaeger/Henckel, § 1 Rn. 2; Kreft/Kirchhof, § 1 Rn. 2; Becker, Rn. 129; Braun/Kießner,
§ 1 Rn. 1; Andres/Leithaus/Leithaus, § 1 Rn. 1.

2 Kreft/Kirchhof, § 1 Rn. 4; HamK/A. Schmidt, § 1 Rn. 1.
3 Amtl. Begr. zum RegEInsO, Allg. 3 a), BT-Drs. 12/2443, 77.
4 Braun/Kießner, vor § 1 Rn. 10; Jaeger/Henckel, Einl. Rn. 34; Kreft/Kirchhof, § 1

Rn. 3.
5 Braun/Kießner, vor § 1 Rn. 14; HamK/A. Schmidt, § 1 Rn. 2.
6 Amtl. Begr. (Fn. 3); Braun/Kießner, vor § 1 Rn. 16.
7 Amtl. Begr. zum RegEInsO, Allg. 3 a), BT-Drs. 12/2443, 77.
8 Vgl. Amtl. Begr. zu Art. 31 Nr. 16 u. zu Art. 46 Nr. 4 RegEEGInsO, BT-Drs. 12/3803,

75 ff., 86 ff.
9 Braun/Kießner, vor § 1 Rn. 17.
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4Nach den urspr�nglich in der Reformdiskussion ge�ußerten �berlegungen
sollte der Insolvenzplan den Gl�ubigern die Mçglichkeit privatautonomer
Gestaltungen10 erçffnen. Das Stichwort f�r die legislatorischen Zielsetzungen
lautete auch insoweit „Deregulierung“11. Rolf St�rner12 hat die Br�che, die
sich aufgrund der Anlehnung des Insolvenzreorganisationsrechts an das us-
amerikanische Vorbild auftun, dadurch beschrieben, dass die us-amerikani-
sche Gesetzgebung den Gl�ubigern weite Freir�ume eigener Gestaltungen
erçffnet, deren Missbrauch durch „Richtermacht oder andere, massiv eingrei-
fende behçrdliche Kontrollinstrumente“ beschr�nkt wird, w�hrend die deut-
sche Rechtsordnung bislang darauf setzte, Missbrauchsmçglichkeiten durch
Maßnahmen im Vorfeld legislativer Vorgaben zu bedenken und durch recht-
liche Regelungen weitestmçglich auszuschließen13.

5c) �konomische Begr�ndung der Zielvorgaben. Hieraus hat der Gesetzgeber
eine Reihe von Zielvorgaben f�r das Verfahren abgeleitet, ohne dabei die
Funktion des Insolvenzverfahrens aus den Augen zu verlieren: Ziel des Ver-
fahrens muss auch nach dem RegEInsO „die bestmçgliche Verwertung des
Schuldnervermçgens und die optimale Abwicklung oder Umgestaltung der
Finanzstruktur des Schuldners im Interesse seiner Geldgeber sein“14.

6W�hrend der historische Gesetzgeber deutscher Konkursgesetze diese – zutr. –
Pr�misse durch die dogmatische Entfaltung von Grundfunktionen des Insol-
venzrechts unterlegt und ausgebaut hat und auf die Stellung des Insol-
venzrechts im privatrechtlichen Haftungsrecht abstellte, war der Reformge-
setzgeber der InsO çkonomischen Erkl�rungsmodellen verpflichtet15. Deren
Ansatzpunkt lautet, es sei bei der einzelwirtschaftlichen Rentabilit�tsrechnung
der Beteiligten anzusetzen. Diese folge im gerichtlichen Verfahren denselben
Rationalit�tsgesichtspunkten wie bei einer außergerichtlichen Investitions-
oder Deinvestitionsentscheidung. Ein marktkonformes Verfahren sei, so die
Amtliche Begr�ndung zum RegEInsO16, deshalb an den Vermçgensinteressen
der Geldgeber des Schuldners auszurichten; es sei vermçgens-, nicht organisa-
tionsorientiert. Damit wird an die konkursliche Haftungslage angekn�pft:
Ebenso wenig wie die Gl�ubiger ein Recht auf den Fortbestand der Unter-
nehmensorganisation des Schuldners h�tten, habe ein insolventer Schuldner
ein schutzw�rdiges Interesse am Fortbestand seiner Unternehmerrolle, das
gegen die Gl�ubigerinteressen durchzusetzen w�re17. Aus den genannten
çkonomischen Erw�gungen ist es kein Verfahrensziel, gegen die Kr�fte des
Marktes zu einer Perpetuierung von bankrotten und abgewirtschafteten Unter-
nehmenstr�gern beizutragen. Die aus dem Gesichtspunkt eines Unternehmens-
rechts hergeleiteten rechtspolitischen Forderungen, wonach der Organisation
des Schuldnerunternehmens in der Insolvenz bes. Schutz zu gew�hren sei, sind
vom Reformgesetzgeber daher ausdr�cklich nicht aufgegriffen worden.
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10 Balz, ZIP 1988, 273, 284.
11 Balz, in: K�bler (Hrsg.), Neuordnung des Insolvenzrechts, 1989, 8; krit. Henckel, KTS

1989, 477, bes. 482 ff.
12 St�rner, in: Leipold (Hrsg.), Insolvenzrecht im Umbruch, 41; vgl. auch Smid/Rattunde,

Insolvenzplan, 2005, Rn. 0.2; 2.37.
13 Zu Planspielen als Gesetzgebungstechnik vgl. H.-M. Pawlowski, Recht u. Moral im

Staat der Glaubensfreiheit, 1992, 37 ff.
14 Amtl. Begr. zum RegEInsO, Allg. 3 a) aa), BT-Drs. 12/2443, 77.
15 S. Fn. 4.
16 Amtl. Begr. zum RegEInsO, Allg. 3 a) aa), BT-Drs. 12/2443, 77.
17 Amtl. Begr. zum RegEInsO, Allg. 3 a) aa), BT-Drs. 12/2443, 77.
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7 Zur Aufgabe des Insolvenzverfahrens, zur Rechtsdurchsetzung unter den
Bedingungen der Insolvenz des Schuldners beizutragen, stellt der Gesetzgeber
auf çkonomische Funktionen („marktwirtschaftliche Aufgaben“) des Verfah-
rens ab. Diese werden dadurch bestimmt, dass der gerichtlichen ebenso wie der
außergerichtlichen Insolvenzabwicklung die Funktion zugewiesen wird, die in
dem insolventen Unternehmen gebundenen Ressourcen der wirtschaftlich
produktivsten Verwendung zuzuf�hren18. Aus dieser Zielsetzung einer wirt-
schaftlichen Optimierung lassen sich Vorschriften wie insbes. die Obstrukti-
onsregelungen der §§ 245–247, 251 erkl�ren. Deren Auslegung gelingt aber
im systematischen Zusammenhang der InsO als gesetzlicher Regelung privat-
rechtlicher Haftung nur dann, wenn man sich von diesen çkonomischen
Erw�gungen lçst und auf rechtliche Funktionen insolvenzrechtlicher Regelun-
gen zur�ckgeht19.

8 An die Stelle einer jur. Funktionsanalyse hat der Reformgesetzgeber freilich auf
Einzelfallabw�gungen gesetzt: Es komme bei der Bewertung, welche „Ver-
wertung des Schuldnervermçgens“ – Zerschlagung, �bertragende Sanierung
oder Sanierung des Unternehmenstr�gers – am sinnvollsten sei, immer nur auf
die Situation im Einzelfall an, nach der zu entscheiden sei. Damit ist aber
jedenfalls auch klargestellt, dass es wirtschaftspolitisch keine Gr�nde gibt, die
Sanierung des Schuldners generell vor der �bertragenden Sanierung des Unter-
nehmens zu bevorzugen20.

9 d) Die legislative Ansicht von einer Relativit�t der Ziele. Daraus zieht der
Gesetzgeber den Schluss, die Struktur des Verfahrens m�sse „so angelegt sein,
dass keines der mçglichen Verfahrensziele vor dem anderen bevorzugt“ werde;
s�mtliche Verwertungsarten seien den Beteiligten anzubieten21. Das Verfahren
soll daher einen neutralen Rechtsrahmen darstellen, in dem die Beteiligten die
vorteilhafteste Lçsung „entdecken und durchsetzen“ kçnnen. Wie § 1 S. 2
zeigt, dient das Insolvenzverfahren auch dem Schutz der Rechte des Schuld-
ners, dem in diesem Zusammenhang weitgehende eigene Verfahrensteilnahme-
rechte einger�umt werden (vgl. insbes. §§ 218 Abs. 1 S. 1, 247, 270 Abs. 1
S. 1)22.

10 e) Verh�ltnism�ßigkeit der Mittel. In die Rechte des Schuldners darf das
Insolvenzverfahren eingreifen, soweit dies der Haftungsverwirklichung zu-
gunsten der Gl�ubiger dient (Zweck-Mittel-Relation)23. Verh�ltnism�ßig ist
das Insolvenzverfahren, wenn das Gericht sich der ihm zu Gebote stehenden
gesetzlichen Mittel – namentlich der Eigenverwaltung – bedient24.

11 f) Gl�ubigergleichbehandlung als Aufgabe des Insolvenzverfahrens. Das Ge-
setz will daher s�mtlichen Beteiligtengruppen25, auch den mit ihrer Rechts-
aus�bung in das Verfahren eingebundenen absonderungsberechtigten Gl�u-
bigern26, ein „Anrecht“ darauf verb�rgen, ihrem „Rang“ gem. an einem
Fortf�hrungserfolg teilzuhaben. Das kann – verl�sst man die wenig systema-

InsO § 1 7–11 Allgemeine Vorschriften
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18 Amtl. Begr. zum RegEInsO, Allg. 3 a) bb), BT-Drs. 12/2443, 77.
19 Smid/Rattunde, Insolvenzplan, 2005, Rn. 2.40.
20 Amtl. Begr. zum RegEInsO, Allg. 3 a) bb), BT-Drs. 12/2443, 78.
21 Amtl. Begr. (zum RegEInsO, Allg. 3 a) aa), BT-Drs. 12/2443, 77.
22 KS-Grub, 671 ff.; Braun/Kießner, § 1 Rn. 11.
23 BGH, Urt. v. 18.7.2002 – X 195/01 – DZWIR 2002, 470 = ZIP 2002, 1625 = BGHZ

151, 353; Smid, Prhdb, Rn. 1.68; B�hr/Smid, 15 ff.
24 Wehdeking, Masseverwaltung des insolventen Schuldners, 2005, Kap. 4.
25 Bauer, Ungleichbehandlung der Gl�ubiger im geltenden Insolvenzrecht, 2007, 32 ff.
26 �bersicht: Smid, Kreditsicherheiten, 2008, § 2.
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tische Diktion des Gesetzes – zun�chst nur bedeuten, dass die Gl�ubiger nach
Maßgabe ihres Rechts gleichzubehandeln sind, da doch § 38 die Rangklassen
des § 61 KO explizit abgeschafft hat27. Aufgabe des Insolvenzverfahrens ist,
die Gleichbehandlung der Insolvenzgl�ubiger und der absonderungsberechtig-
ten Gl�ubiger nach Maßgabe ihres Rechts zu gew�hrleisten. Allerdings bleibt
diese Interpretation zu kurz. Die Erw�gung, etwaig gesicherte nachrangige
Forderungen (nach den Sicherungsabreden wohl insbes. die nach Verfahrens-
erçffnung laufenden Zinsen nach § 39 Abs. 1 Nr. 1) blieben stets nachrangige
Forderungen28, f�hrt demgegen�ber in die Irre. Denn die absonderungsberech-
tigten Gl�ubiger treten im neuen Recht sowohl mit ihren dinglichen Sicher-
heiten als auch als Insolvenzgl�ubiger (sei es ohne, sei es mit Nachrang) in
Erscheinung, da sie mit ihrem Ausfall (§ 52) an der Verteilung beteiligt werden,
aber ihre gesicherten Forderungen anmelden d�rfen29.

12g) Keine Zwangsteilnahme an Sanierungen. Obwohl der çkonomisch begr�n-
dete Ausgangspunkt des Reformgesetzgebers sein Bekenntnis zur insolvenz-
rechtlichen Gl�ubigergleichbehandlung zu relativieren scheint, versucht die
Amtliche Begr�ndung im RegEInsO gleichwohl den çkonomischen Ansatz mit
der rechtlichen Funktion des Insolvenzverfahrens zu vermitteln. Der Gesetz-
geber sieht vor dem Hintergrund des Art. 14 Abs. 1 GG zutreffend, dass in der
marktwirtschaftlichen Ordnung die Investitionsfreiheit jedem einzelnen B�r-
ger auch im Insolvenzverfahren zusteht30: Auch unter Bedingungen des insol-
venzrechtlichen Regimes soll kein einzelner Beteiligter gezwungen werden, die
auf seinen Zahlungsanspruch entfallende Liquidationsquote in das Schuldner-
unternehmen dauernd oder zeitweilig zu reinvestieren oder f�r sein Recht eine
von ihm nicht gew�nschte Abfindung hinzunehmen.

13h) Keine Sonderopfer der Gl�ubiger zur Finanzierung einer Reorganisation des
Schuldners. Aufgezwungene Vermçgensopfer sind nicht nur im Hinblick auf
das im Insolvenzverfahren erzielte Ergebnis, sondern auch im Hinblick auf die
von den Beteiligten infolge des Zeitablaufs w�hrend des Verfahrens hinzuneh-
menden Nachteile zu vermeiden31. Das ist auch aus gesamtwirtschaftlichen
Gr�nden richtig, da ansonsten insolvente Unternehmen unter wettbewerbs-
fremden Sonderbedingungen weiterwirtschaften und ihren Wettbewerbern
Schaden zuf�gen kçnnten. Ein prim�r an der Sanierung von Unternehmens-
tr�gern ausgerichtetes Insolvenzrecht h�tte nach zutreffender Ansicht des Re-
formgesetzgebers wirtschaftlich fehlerhafte Verwertungsentscheidungen zur
Folge, wenn die Ausgestaltung des Verfahrens zu Vermçgensverschiebungen
unter den Beteiligten f�hren w�rde. Der RegEInsO f�hrt aus32, die zivilrecht-
liche G�terzuordnung sei auch unabh�ngig davon durchzusetzen, mit wel-
chem Ergebnis oder in welcher Form (konkursm�ßige Zwangsverwertung
oder Plan) das Schuldnervermçgen verwertet oder genutzt wird, soweit nicht
die Beteiligten einer abweichenden Regelung in einem Plan zustimmen. Inso-
weit hat der Reformgesetzgeber insbes. die Stellung der gesicherten Gl�ubiger
im Blick33. Ausschlaggebend ist aber, dass die zivilrechtliche Haftungsordnung
sowohl im Falle der Zwangsverwertung (Liquidation und �bertragenden Sa-
nierung) des Schuldnervermçgens als auch dann maßgeblich ist, wenn es im

Allgemeine Vorschriften 12, 13 § 1 InsO

5Smid/Leonhardt

27 Jaeger/Henckel, § 38 Rn. 3; Uhlenbruck/Uhlenbruck, § 38 Rn. 1.
28 NR/Braun, § 225 Rn. 4.
29 Smid, Kreditsicherheiten, 2008, § 2 Rn. 3.
30 Amtl. Begr. zum RegEInsO, Allg. 3 a) ff), BT-Drs. 12/2443, 79.
31 Amtl. Begr. zum RegEInsO, Allg. 3 a) ee), BT-Drs. 12/2443, 78.
32 Amtl. Begr. zum RegEInsO, Allg. 3 a) aa), BT-Drs. 12/2443, 77.
33 Smid, Kreditsicherheiten, 2008, § 1 Rn. 1, § 2 Rn. 3 ff.
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Rahmen einer Fortf�hrung oder Sanierung investiert bleibt, wenn also nicht
nur ein Liquidations-, sondern ein Fortf�hrungswert erzielt wird.

14 Insofern ist es f�r die Auslegung des § 245 Abs. 1 Nr. 3 bedeutsam, dass der
Gesetzgeber in diesem Zusammenhang darauf besteht, dass in wirtschaftlichen
Angelegenheiten die Mehrheit prinzipiell nicht mehr Recht habe als die Min-
derheit und daher Mehrheitsentscheidungen nicht das wirtschaftliche Opti-
mum garantieren34.

II. Funktion der Formulierung von Verfahrenszielen

15 1. Problematik einer legislativen Bestimmung von Verfahrenszielen. a) Ziele
des Gesetzgebers. Anders als der Gesetzgeber der großen verfahrensrechtlichen
Kodifikationen des 19. Jahrhunderts glaubte der Reformgesetzgeber der InsO
im ausgehenden 20. Jahrhundert, nach alledem nicht auf eine ausdr. Bestim-
mung des „Zwecks“ des Konkursverfahrens verzichten zu kçnnen. Schon sehr
bald hat es in der Auseinandersetzung um den Diskussions-, dann den RefE
einer InsO die Beachtung der Kritik erregt, dass der Gesetzgeber das Gesetz
�berhaupt mit einer „Zielbestimmung“ des neuen Insolvenzverfahrens einlei-
tet35. Die Geltung des positiv gesetzten Rechts und die Autorit�t des Gesetz-
gebers haben ihre Selbstverst�ndlichkeit weithin eingeb�ßt; sie scheinen sich
durch die Einf�gung in eine Teleologie von legitimen Absichten einf�gen zu
m�ssen, um auf Akzeptanz hoffen zu kçnnen36. Mit § 1 wollte der Gesetzgeber
wesentliche Elemente des bisherigen Vergleichsverfahrens und des bisherigen
Konkursverfahrens zusammenfassen. In der Amtlichen Begr�ndung zum Reg-
EInsO37 heißt es, die Vorschrift enthalte unterschiedliche Gestaltungsmçglich-
keiten f�r die Rechtsbeziehungen zwischen Schuldner und Gl�ubigern, insbes.
kçnne im Verfahren die Fortf�hrung der unternehmerischen T�tigkeit des
Schuldners, aber auch die Liquidation des Vermçgens des Schuldners ange-
strebt werden. Das Verfahren kann nach den gesetzlichen Vorschriften �ber die
Verwaltung, Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse abgewickelt wer-
den. Es soll aber nach Vorstellung des Gesetzgebers den Beteiligten auch die
Mçglichkeit offen stehen, durch eine �bereinkunft der Beteiligten (einen
„Insolvenzplan“ nach §§ 217 ff.) das Verfahren abweichend von den gesetzli-
chen Vorschriften zu beenden38.

16 b) Verlust der Selbstverst�ndlichkeit der Funktionen des Insolvenzrechts. F�r
die �ltere Literatur gab es im �brigen keinen Anlass, sich n�her mit diesen
Fragen besch�ftigen zu m�ssen. Noch Oetker39 leitete seine �berlegungen zum
„Begriff“ des Konkurses mit einer Beschreibung der „Elemente“ des Konkur-
ses ein, ohne auf „Zwecke“ einzugehen. Methodisch mag Oetker damit einer
�lteren Art der Darstellung verpflichtet zu sein; auff�llig ist indes, dass auch in
der Folgezeit „teleologische“ Erw�gungen kaum auf Interesse stießen: So hat
Jaeger40 sich damit begn�gt, die gemeinsame und gleichm�ßige Teilnahme am
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34 Uhlenbruck/L�er, § 245 Rn. 1; Andres/Leithaus/Andres, § 245 Rn. 8.
35 Gerhardt, in: Leipold (Hrsg.), Insolvenzrecht im Umbruch, 1 ff.; Bork, Einf�hrung in

das neue Insolvenzrecht, Rn. 1–4; demgegen�ber gehen Oberm�ller/Hess, in ihrer
einleitenden Betrachtung von „Zweck und Wesen“ des Insolvenzverfahrens
(Rn. 38 ff.) nicht auf § 1 ein.

36 Smid, DZWIR 1997, 309 f.
37 Amtl. Begr. zu § 1 RegEInsO, BT-Drs. 12/2443, 108.
38 Smid/Rattunde, Insolvenzplan 2005, Rn. 01.
39 Oetker, Konkursrechtliche Grundbegriffe, 1 ff.
40 Jaeger, Lehrbuch des Deutschen Konkursrechts, 9.
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aus dem Zahlungsunvermçgen des Schuldners resultierenden Verlust durch
alle Gl�ubiger als „Konkurszweck“ zu formulieren.

17Nach den bisherigen gesetzlichen Leitbildern der deutschen Insolvenzgesetze
waren die Aufgaben des Insolvenzverfahrens (seine Funktion) klar. „Die Kon-
kursmasse dient zur gemeinschaftlichen Befriedigung aller persçnlichen Gl�u-
biger, welche einen zur Zeit der Erçffnung des Verfahrens begr�ndeten Ver-
mçgensanspruch an die Gemeinschuldner haben“, § 3 Abs. 1 KO41, �hnlich
§ 7 Abs. 1 GesO42. Das Vergleichsverfahren postulierte einen �hnlichen Ver-
fahrensweg nicht, kn�pfte aber mittelbar, negativ, an den Konkurszweck an,
indem in § 1 VerglO die Konkursabwendung durch Vergleich als Aufgabe des
Verfahrens bestimmt wurde43.

182. Bedeutung von Verfahrenszielen f�r die Insolvenzpraxis. Verfahrensziele
haben f�r die Praxis der Insolvenzabwicklung beileibe nicht bloß deklaratori-
schen Charakter44. An ihnen hat sich das Handeln der Verfahrensbeteiligten
(Gl�ubiger, Verwalter, Gericht) auszurichten. Die Missachtung der Funktion
des Konkursverfahrens hat unmittelbar rechtliche Auswirkungen, die, be-
trachtet man die Rolle des Verwalters, insbes. seine persçnliche Haftung45

betreffen kçnnen. So wird in der Literatur46 darauf hingewiesen, dass es
dem Insolvenzverwalter obliegt, die Sanierungsf�higkeit ebenso wie eine Sa-
nierungsw�rdigkeit des notleidenden Unternehmens vor dem Hintergrund der
Aufgabe des Insolvenzverfahrens zu pr�fen, die Befriedigung der Gl�ubiger
sicherzustellen; der Primat des § 1 S. 1 1. Variante kommt in einer solchen
Bestimmung der Aufgaben des Insolvenzverwalters in der Entscheidung �ber
die Sanierung zum Ausdruck.

19Die Thematik der „Zwecke“ des Insolvenzverfahrens wird erst in einer Lage
interessant, in der die verfahrensrechtliche Gew�hrleistung der gleichm�ßigen
Teilnahme der Gl�ubiger am Verlust nicht mehr selbstverst�ndlich ist. Der –
vielbeklagte – Funktionsverlust47 des �berkommenen Konkursrechts hat For-
derungen danach laut werden lassen, an die Stelle des „zerschlagenden“
Konkurses ein Insolvenzverfahren zu setzen, das sowohl die Option der Li-
quidation des schuldnerischen Vermçgens als auch die einer Sanierung des
Schuldners in sich einschließt. Der Anlass, der den Gesetzgeber zur Statuierung
von Insolvenzzwecken bewegte, war zun�chst wesentlich „technischer“
Art. Die neue InsO sollte n�mlich ein einheitliches Insolvenzverfahren vor-
sehen, das nicht mehr nur notwendig zur Zerschlagung des gemeinschuldne-
rischen Unternehmenstr�gers f�hren, sondern die Option zu seiner Sanierung
bereithalten sollte. Insofern hat die ausdr. Formulierung von Verfahrenszielen
durch den Gesetzgeber einen programmatischen Charakter, weniger, weil der
Gesetzgeber die Hoffnung hat haben d�rfen, mit der Reform des Insolvenz-
rechts planend in das wirtschaftliche Geschehen eingreifen zu kçnnen48, als
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41 Jaeger/Henckel, KO, § 3 Rn. 2, 3; Kuhn/Uhlenbruck, KO, § 3 Rn. 1 ff.
42 Smid, GesO, § 7 Rn. 6.
43 Gerhardt, in: Leipold (Hrsg.), Insolvenzrecht im Umbruch, 1, 3, 5.
44 Dorndorf, FS Merz, 31, 40 ff; Jaeger/Henckel, § 1 Rn. 2; M�nchKomm/Ganter, § 1

Rn. 6, f.
45 L�ke, Persçnliche Haftung des Verwalters, bes. 2 ff.; KS-Smid, 453 ff.; Shamiyeh,

Haftung des Masseverwalters, 1995, 45 ff.
46 Vgl. Brandst�tter, Sanierungsf�higkeit notleidender Unternehmen, 47.
47 Der „Konkurs des Konkurses“, Kilger, KTS 1975, 142 ff. m.w.N.
48 Zur Planungsfunktion von Gesetzen vgl. Pawlowski, Ausgew�hlte Rechtstheoretische

Arbeiten, 1992, 89, 102 f.
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vielmehr in der Absicht, seine eigene Intention in Bezug auf das von ihm
erwartete neue Verfahren zum Ausdruck zu bringen.

III. Unmittelbarer Regelungsgehalt des § 1 S. 1

20 1. Vielzahl der im Verfahren verfolgten Zwecke. Die vorstehenden �berlegun-
gen zur Auslegung der InsO von den gesetzlich fixierten Insolvenzzwecken her
machen zugleich die weitere Funktion der gesetzlichen Statuierung solcher
Verfahrenszwecke oder -funktionen deutlich. Einerseits wollte der Gesetzgeber
die Funktion eines einheitlichen Insolvenzverfahrens erl�utern – und damit
durch § 1 als Programmsatz seinen Reformwillen dokumentieren. Anderer-
seits hat § 1 einen unmittelbaren Regelungsgehalt49. Worin dieser Regelungs-
gehalt liegt, wird klar, wenn man sich vor Augen f�hrt, dass formalisierte
Verfahren – zu denen das Insolvenzverfahren z�hlt – keine „eigenen“ Zwecke
verfolgen50. Sie stellen Instrumente der Verfolgung von Zwecken durch die
Verfahrensbeteiligten oder -betroffenen, aber auch durch den Gesetzgeber dar.
Was die vom Gesetzgeber in § 1 fixierten mit dem Insolvenzverfahren auf dem
Gebiet des Unternehmensinsolvenzrechts verfolgten Zwecke angeht, liegen
diese in der Gew�hrleistung eines Verfahrens der Haftungsverwirklichung
unter Einschluss der Option f�r eine Sanierung des schuldnerischen Unter-
nehmenstr�gers. Damit wird der Instrumentalisierung des Insolvenzverfahrens
zur Verfolgung anderer Zwecke durch die Verfahrensbeteiligten und -betrof-
fenen ein gesetzlicher Riegel vorgeschoben.

21 Nachdem Insolvenzen zum Alltagsgeschehen im Wirtschaftsleben gehçren und
vielf�ltige Spuren in allen Lebensbereichen hinterlassen, bleibt es nicht aus,
dass sehr unterschiedliche Beteiligte versuchen, mit ihren jeweils sehr ver-
schiedenartigen Zielvorstellungen Einfluss auf den Gang und das Ziel von
Insolvenzverfahren zu gewinnen. Sobald man von „Zwecken“ des Insolvenz-
verfahrens zu sprechen beginnt, zeigt bereits diese Rede die Abkehr von einer
funktionalen Betrachtung der Aufgaben des Insolvenzrechts hin zu subjektiven
W�nschbarkeiten. „Zwecke“ sind immer die von Subjekten51. Formalisierte
Verfahren – und dazu gehçrt das Insolvenzverfahren – haben keine „Zwecke“,
da ihnen keine Autonomie vindiziert werden kann; ihnen sind Aufgaben,
Funktionen seitens eines Gesetzgebers beigelegt, die sich indessen vor den
Imperativen des Rechts als eines Systems bew�hren m�ssen. Ob die „Zwecke“,
die der Gesetzgeber mit einem Gesetz verfolgt bzw. ob die „Zwecke“ von
Lobbyisten und politischer pressure groups ihren Niederschlag im Wortlaut
von Gesetzen finden, ist eine quaestio facti der politischen Kr�fte; ob diese
Zwecke f�r die Funktion eines Verfahrens bestimmend werden, h�ngt davon
ab, wieweit sie der Aufgabenstellung eines Verfahrens im Kontext rechtlicher
Vorentscheidungen entsprechen kçnnen. Zwischen die Dezision „des Gesetz-
gebers“ und der um seine Entscheidung ringenden gesellschaftlichen Einfluss-
gruppen und die Erkenntnis dessen, was nach einer Entscheidung des Gesetz-
gebers als Recht gilt, ist im Rechtsstaat die kritische Arbeit der
Rechtswissenschaft gesetzt52. Es nimmt daher ebenso wenig Wunder, dass
heterogene Zwecke in das Insolvenzgesetzgebungsverfahren einer offenen
demokratischen Gesellschaft Eingang finden wie es Erstaunen hervorrufen
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49 Zum Folgenden eingehend Smid/Rattunde, Insolvenzplan 2005, Rn. 01.
50 Vgl. grundlegend Braun, Rechtskraft u. Restitution, Bd. 2, 1985, 42 ff.
51 Vgl. allein zur methodischen Kritik der Rede von Zwecken die �berlegungen bei

Braun, Rechtskraft und Restitution, Bd. 2, 37 ff., 42 ff. („Pseudometaphysik“).
52 Eindrucksvoll Oetker, ZZP 25 (1899), 1.
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sollte, dass die Rechtswissenschaft diese „Zwecke“ hin zur Funktion des
Insolvenzverfahrens zu filtrieren hat53. Politiker w�nschen den Erhalt von
„Standorten“54, Gewerkschaftler den Erhalt von Arbeitspl�tzen55, Lieferanten
den Erhalt von Kunden, Kunden den Erhalt von Lieferanten. Ordnungsbehçr-
den mçchten z. B. maximalen Umweltschutz durchsetzen; f�r sie steht das
Verschwinden umweltsch�dlicher Betriebe oder wenigstens die Beseitigung
von Sonderabf�llen auf der Tagesordnung (die Erçffnung des Konkurses
beseitigt kommunalpolitische Hemmungen, umweltpolizeilichen Auflagen
Gewicht zu verleihen – die çffentliche Hand ist nach Verfahrenserçffnung
nicht mehr „der Schuldige“, dem die Insolvenz angelastet werden kçnnte56).

222. Schutz der Funktion des Insolvenzverfahrens. a) Neutralisierung insolvenz-
fremder Zwecke. Die gesetzliche Normierung von Insolvenz „zielen“ hat
daher 2 Aspekte. Zum einen versucht der Gesetzgeber die Interessen auf-
zugreifen, die aus der b�rgerlichen Gesellschaft im Hinblick auf die Funktion
des Insolvenzverfahrens artikuliert und an ihn herangetragen werden. Zum
anderen stellt dieses Aufgreifen aber eine Absorption und Neutralisierung der
heterogenen, widerstreitenden Interessen dar57. In dem Maße einer Moralisie-
rung und Politisierung der �konomie werden auch an das Insolvenzverfahren
aus der Perspektive politischer Planung Forderungen gestellt, die seine Funk-
tion als Haftungsordnung nicht nur nachhaltig �berschreiten, sondern erheb-
lich in Frage stellen. Insofern ist die gesetzliche Formulierung von Zielen des
Insolvenzverfahrens zu begr�ßen: Die legislatorische Formulierung von Ver-
fahrenszielen erlaubt es n�mlich den Verfahrensbeteiligten, gegen�ber dem
vielf�ltigen Druck einer Mediençffentlichkeit zu bestehen58. F�r Insolvenzge-
richt und Insolvenzverwalter stellt dies in Ansehung ihrer Haftung eine nach-
haltige Entlastung dar. Denn die Haftungsverwirklichung zugunsten der Gl�u-
biger par conditio creditorum gibt gegen�ber allen Forderungen Dritter auf
Sanierungsmaßnahmen einen rechtlichen Maßstab f�r das Handeln von Ge-
richt und Verwalter.

23Dazu besteht deshalb Anlass, weil regelm�ßig F�lle grçßerer Unternehmens-
insolvenzen von der Intervention vielf�ltiger Interessenten und Interessengrup-
pen gepr�gt sind – was die Abwicklung solcher Verfahren regelm�ßig nicht zu
erleichtern geeignet ist. Die Gewerkschaften setzen sich f�r den Erhalt von
Arbeitspl�tzen ein, der Politik geht es um die Wahrung eines (wenigstens nach
außen!) funktionierenden Wirtschaftsstandorts usf. Die gesetzliche Fixierung
einer Rangfolge der legitim mit und in dem Insolvenzverfahren zu verfolgenden
Zwecke dient dazu, die Anspr�che zur�ckzuschrauben, die von den Interessen-
gruppen an die �brigen Verfahrensbeteiligten – namentlich den Insolvenzver-
walter – gerichtet werden. Der Insolvenzverwalter – sofern nicht nach den
§§ 270 ff. die Eigenverwaltung durch den Schuldner angeordnet wird – bleibt
auch im neuen Recht die zentrale Gestalt des Insolvenzverfahrens; sein Handeln
„f�r die Masse“ entscheidet �ber Erfolg oder Nichterfolg des Verfahrens. Der
Insolvenzverwalter ist schon unter der Herrschaft des �berkommenen Rechts
Zielscheibe unterschiedlichster Invektiven, die seitens Interessierter ans Insol-
venzgericht adressiert werden und sowohl Aufsichtsmaßnahmen (§ 58) auslçsen
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53 Uhlenbruck, KTS 1981, 513, 524 f.
54 Uhlenbruck, KTS 1981, 513, 547 ff.
55 Krit. Gerhardt, FS Weber, 181, 184.
56 H�semeyer, FS Uhlenbruck, 2000.
57 Etwas anders Dorndorf, FS Merz, 31, 42: „Prozeduralisierung“.
58 Smid/Rattunde, Insolvenzplan 2005, Rn. 1.21 ff.
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als auch haftungsrechtliche Inanspruchnahmen (§ 6059) vorbereiten kçnnen. Die
gesetzliche Statuierung von Zwecken des Insolvenzverfahrens stellt ein zwingen-
des Kriterium zum einen daf�r dar, welche Leistungen das Verfahren zu erbrin-
gen hat, zum anderen daf�r, wie in Bezug auf diese Aufgaben des Verfahrens die
Pflichten des Verwalters bestellt sind. Diese spezifischen insolvenzrechtlichen
Pflichten des Verwalters bilden ihrerseits den Maßstab daf�r, in welchem Um-
fang ihn die bes. Haftung gem. § 60 trifft, vgl. die Kommentierung dort. Die
gesetzliche Statuierung von Verfahrenszwecken sch�tzt daher den Verwalter um
so mehr, als besonders grçßere Verfahren in nicht immer fçrderlicher Art Gegen-
stand einer oftmals wenig kompetenten Berichterstattung in der Presse werden60,
was durchaus Handlungszw�nge zu Lasten des Verwalters auslçsen kann.

24 b) Schrankenfunktion der gesetzlichen Stufenfolge von Insolvenzzwecken. Die
Statuierung eines „Zwecks“ des Verfahrens stellt in dieser Lage eine bemer-
kenswerte legislatorische Taktik dar. Sie scheint n�mlich den vielf�ltigen
Anforderungen gerecht werden zu wollen, die heute an Insolvenzverfahren
gerichtet werden, doch nur, um diesen Schein als tr�gerisch zu enth�llen. Denn
der Gesetzgeber formuliert mit einer Stufenfolge der Insolvenzzwecke zugleich
Schranken, die der Verfolgung heteronomer Zwecke im Insolvenzverfahren
gesetzt werden61.

25 c) Insbes.: Grenzen der Einwirkungsmçglichkeiten des Schuldners. Durch die
Reform ist der Insolvenzschuldner in einer bis heute nicht gekannten Weise in
den Mittelpunkt des insolvenzrechtlichen Geschehens ger�ckt worden62. Der
Schuldner spielt seine eigene, neue insolvenzrechtliche Rolle im Wesentlichen,
um sich seiner Schulden zu entledigen. Dabei kann er aber nicht fordern, dass
ihm die Interessen der Gl�ubiger zum Opfer gebracht werden – �brigens auch
im Insolvenzplanverfahren nicht63. Die gesetzliche Statuierung von Prim�r-
und Sekund�rzielen des Insolvenzverfahrens setzt daher einer �berantwortung
des Verfahrens an die Willk�r der Beteiligten Grenzen.

26 3. Verh�ltnis von Liquidation und Sanierung. a) Notwendigkeit eines gericht-
lichen Sanierungsverfahrens. Schon fr�h ist aus der Perspektive eines çko-
nomischen Verst�ndnisses der Funktionsweise des Insolvenzverfahrens auf
eine vermeintliche Disfunktionalit�t des Konkurses hingewiesen worden.
Der Konkurs, so das ber�hmte Verdikt des bedeutenden Konkursrechtlers
Ernst Jaeger64, sei ein „Wertvernichter schlimmster Art“. Dies liegt scheinbar
auf der Hand. Ver�ußert man die einzelnen Massegegenst�nde, so kçnnen
regelm�ßig nur Zerschlagungswerte65 erzielt werden, die weit hinter dem Wert
zur�ckbleiben, der sich erg�be, w�rde man die Vermçgensgegenst�nde unter
Aspekten der Fortf�hrung des Unternehmens bewerten.

27 Die spezifisch konkursbedingten Verluste sind aber nicht nur ein �bel, das der
Insolvenzschuldner wie jeder von Zwangsvollstreckungen �berzogener
Schuldner zu tragen hat. Die çkonomischen Folgen der zerschlagenden Liqui-
dation des gemeinschuldnerischen Vermçgens im Konkurs w�ren jedenfalls in
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59 KS-Smid, 337, 339, 341 f.
60 Auf diesen Gesichtspunkt weisen Smid/Rattunde, Insolvenzplan 2005, Rn. 1.21 ff.

hin.
61 Vgl. Smid/Rattunde, Insolvenzplan 2005, Rn. 1.23.
62 KS-Grub, 671 ff.
63 Eingehend Smid/Rattunde, Insolvenzplan 2005, Rn. 1.25.
64 Jaeger, Lehrbuch des Konkursrechts, 216.
65 Zum Begriff: Uhlenbruck/Maus, § 151 Rn. 6; vgl. auch Gottwald/Uhlenbruck, Insol-

venzrechts-Handbuch, § 9 Rn. 14; Braun/Dithmar, § 151 Rn. 5.
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